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Organisationsrichtlinien 2010 für 
Veranstalter von Prüfungen Promotion CH 

 

Allgemeines 

Die Prüfungen Promotion CH sind Bestandteil der Reglemente des Schweiz. Verbandes für 
Pferdesport (SVPS) und müssen somit im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung ausgetragen 
werden.  

Die Prüfungen müssen unter dem Namen „Promotion CH” ausgeschrieben und ausgetragen 
werden. Ein Zusatz für einen Sponsorennamen ist gestattet. 

Auf den Startkarten ist obligatorisch die Abstammung des Pferdes (Vater/Muttervater) an-
zugeben. 

Es sind keine HC-Ritte für Ausländer-Pferde in Promotionsprüfungen gestattet, weder gleiche 
Altersklasse noch ältere Pferde. Die Mischung in der Startreihenfolge mit Ausländer-Pferden ist in 
den Prüfungen nicht erlaubt. 

Am selben Tag, an welchem Promotionsprüfungen durchgeführt werden, dürfen keine Jung-
pferdeprüfungen für ausländische Pferde stattfinden. Es steht dem Veranstalter jedoch frei, an 
diesem Tag andere Prüfungen durchzuführen, wie zum Beispiel RI/LI, RII/LII usw. 

Teilnahmebeschränkungen (z.B. Kilometerbeschränkungen) sind nicht erlaubt. 

Im Veranstaltungsprogramm muss die Abstammung jedes Pferdes (Name des Vaters und 
des Muttervaters) aufgeführt werden (gemäss Reglement SVPS für Prüfungen Promotion CH).  

Wir empfehlen die Verwendung einer offiziellen Concours-Software. Informationen erhalten 
Sie beim SVPS unter Telefon 031 353 43 51 oder über Internet: www.fnch.ch. 

Es müssen die vom ZVCH zur Verfügung gestellten Plaketten verwendet oder Fr. 10.- abgege-
ben werden. Die Stallplaketten für die Prüfungen Promotion CH sind gratis und müssen beim 
Sekretariat ZVCH, Postfach 125, 1580 Avenches, Tel. 026 676 63 40, Fax 026 676 63 45, 
info@swisshorse.ch bestellt werden.  
Nicht verwendete Plaketten müssen an dieselbe Adresse retourniert werden. Nicht retournierte 
Plaketten werden zum Preis von Fr. 14.40 verrechnet. 
Gemäss Beschluss des Ressorts Sport ist jeder Veranstalter frei, auf Wunsch des Reiters oder 
Besitzers die Stallplakette in Form von Fr. 10.- abzugelten.  
Es ist auf der Abrechnung genau anzugeben, wie viele Stallplaketten und wie viel Mal anstelle 
der Stallplakette Fr. 10.- abgegeben wurden. Der entsprechende Betrag wird dem Veranstalter 
durch den ZVCH zurückerstattet. 
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Informationen / einzureichende Unterlagen / Abrechnung Ver-
bandsbeiträge 
Folgende Voraussetzungen für den Bezug des Verbandsbeitrages müssen erfüllt sein: 
• Austragung als offizielle Prüfung gemäss Reglement SVPS. 
• Für alle klassierten Pferde werden Geldpreise gemäss den nachstehenden Richtlinien aus-

bezahlt. 
• Die allgemeinen Bestimmungen gemäss Seite 1 werden eingehalten. 
 
Ablauf Meldung der Resultate / Abrechnung und Auszahlung der Verbandsbeiträge: 
10 Tage vor dem gemeldeten Veranstaltungsdatum erhalten Sie vom SVPS die Checkliste für 
Veranstalter sowie das „Abrechnungsblatt ZVCH“: 

Ablaufschema:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spätestens 7 Tage nach Concoursende liefert der Veranstalter dem SVPS, Papiermühlestras-
se 40 H, Postfach 726, 3000 Bern 22, folgende Unterlagen für die Promotionsprüfungen in den 
Disziplinen Springen / Dressur / Kombinierte Prüfungen / Concours Complet: 
• 2 Startlisten oder Programme 
• 2 Resultatelisten mit Anzahl gestarteter + klassierter Pferde 

Achtung für Prüfungen Promotion CH werden die Resultate aller gestarteten Pferde 
benötigt! 

• Startkarten aller Teilnehmer geordnet nach Punkten und Prüfung mit Lizenz- + Passnum-
mern 

• vollständig ausgefülltes Abrechnungsblatt ZVCH mit Einzahlungsschein oder Angabe von 
PC-Konto bzw. Bankverbindung (Name und Adresse der Bank, IBAN-Nr. und Swift). 

Wir bitten um fristgemässe und vollständige Einreichung der Unterlagen. Bei Einreichung unvoll-
ständiger Unterlagen können Abzüge bei der Auszahlung der Verbandsbeiträge gemacht werden. 
Die Auszahlung der Verbandsbeiträge erfolgt laufend nach Eingang der vollständigen Unterlagen 
beim ZVCH. 
Prüfungen der Kategorie Superpromotion werden nicht subventioniert. 

Abrechnung Verbandsbeitrag und 
Auszahlung an Veranstalter 

Nach der Veranstaltung:
Veranstalter sendet vollständige 
Unterlagen an SVPS

SVPS liefert Checkliste + Abrechnungs-
formular ZVCH an Veranstalter 

Veranstalter 
Prüfungen 

Promotion CH 

SVPS Bern 

ZVCH 

SVPS Bern 

SVPS: Kontrolle + Weiterleitung an ZVCH 
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Springen 
Für jede Alterskategorie ist eine separate Prüfung auszuschreiben. Bei zahlreichen Nennungen 
pro Alterskategorie wird die Prüfung in Serien unterteilt. 
In der Pause zwischen den Serien findet eine kurze Parcoursbesichtigung statt und der Platz wird 
unterhalten. Die Startzeiten der beiden Serien müssen im Programm vermerkt werden. 
Pro Veranstaltung sind für jede Alterskategorie 2 Prüfungen auszuschreiben. Klassiert werden al-
le Pferde mit 0 Fehlerpunkten. 
 
Preisgeld und Plakette können sofort beim Verlassen des Parcours überreicht werden. 
Preise: Den Klassierten müssen mindestens die folgenden reglementarischen Preisgelder ausge-
schüttet werden. 
Fr. 30.- für 4-jährige Pferde, Nenngeld Fr. 25.- inklusive Taxen 
Fr. 50.- für 5-jährige Pferde, Nenngeld Fr. 35.- inklusive Taxen 
Fr. 60.- für 6-jährige Pferde, Nenngeld Fr. 40.- inklusive Taxen 
Fr. 80.- für 7-jährige Pferde, Nenngeld Fr. 50.- inklusive Taxen 
 
Verbandsbeitrag: Ein gestartetes Pferd zählt pro Veranstaltung nur einmal. 
Fr.  800.- bis 70 startende Pferde pro Veranstaltung 
Fr. 1200.- ab 71 und mehr startende Pferde pro Veranstaltung 
zusätzlich Fr. 300.- für die Durchführung von Prüfungen Promotion CH 7-jährig 
 
Wenn anlässlich einer Promotionsprüfung eine Prüfung ausgeschrieben wird, bei welcher Nullfeh-
lerrunden zu einer Finalberechtigung zählen (Anzahl Starts gemäss Reglement SVPS), zählen 
diese Nullfehlerrunden ebenfalls als Qualifikation für die Schweizermeisterschaft der CH-
Sportpferde.  
 
Parcoursgestaltung 
Die Veranstalter sind angehalten nach Möglichkeit in mindestens einer Prüfung pro Alterskatego-
rie ein Bidet (4- und 5-jährige Pferde) oder einen Wassergraben (6-jährige Pferde) in den Par-
cours zu integrieren. 
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Dressur 
Pro Platz sind für die 4-jährigen Pferde eine, und für die 5-jährigen Pferde 2 Prüfungen auszu-
schreiben.  
 
4-jährige Pferde (Materialprüfung in Gruppen): 
Pferdegerechtes Zusammenstellen der Gruppen (Stuten und Wallache / Hengste), keine Stuten 
in Hengstgruppe.  
Halle oder Viereck 20 x 40 m  maximal 3 Pferde 
Halle oder Viereck 20 x 60 m  maximal 4 Pferde 
(bei kleinen Feldern ev. nur 2 Pferde pro Gruppe, keine Einzelpräsentation) 
In den Materialprüfungen für 4-jährige Pferde ist der Reithelm obligatorisch. 
In den Materialprüfungen für 4-jährige Pferde ist die Kennzeichnung der Pferde mit Kopfnummern 
obligatorisch. Jeder Reiter ist selber für seine Kopfnummern verantwortlich. Verstellbare Kopf-
nummern sind in Reitsportfachgeschäften erhältlich. 
 
5-jährige Pferde: 
Programme wie bisher: 
Halle oder Viereck 20 x 40 m JP03 und JP05 
Halle oder Viereck 20 x 60 m JP04 und JP06 
Noten von 1 – 10 in Zehnteln gerichtet.  
 
 
Allgemeines Dressur 
Die beiden Prüfungen der 5-jährigen sind im Anschluss an die Prüfung der 4-jährigen durchzufüh-
ren (dieselben Richter).  
Die Richter für alle Prüfungen Promotion CH Dressur werden vom Verantwortlichen Ressort 
Dressur des ZVCH aufgeboten. Die Entschädigung für die Richter geht zu Lasten des Organisa-
tors.  

Preise:  
Fr. 30.-- an alle klassierten 4-jährigen Pferde 
Fr. 40.-- an alle klassierten 5-jährigen Pferde 

Verbandsbeitrag:  
Fr. 600.-- bis 20 startende Pferde pro Veranstaltung 
Fr. 800.-- ab 21 startende Pferde pro Veranstaltung 

Nenngeld: Fr. 25.-, inklusive Taxen  
Die gemeldeten Prüfungen Dressur Promotion CH dürfen nicht annulliert werden.  
Klassiert werden 50% der Gestarteten. Alle Pferde, die eine Qualifikation erreichen (65%), erhal-
ten eine Plakette. 
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Concours Complet 
Die Qualifikationsprüfungen sind in die Prüfungen Concours Complet gemäss SVPS integriert. 
 
5- und 6-jährige Pferde: Prüfungen Kat. B1/B2/B3 CCR. 
Verbandsbeitrag Fr. 100.--/Pferd, jedoch maximal Fr. 1000.- pro Veranstaltung. Es werden nur 
Pferde berücksichtigt, die mindestens in zwei Teilprüfungen gestartet sind.  
 
Superpromotion CC 7-jährige und ältere Pferde: Prüfungen Kat. B3, 1* und höher. 
Für diese Alterskategorie wird kein Verbandsbeitrag ausbezahlt. 
 
Für klassierte Pferde können durch die Besitzer oder Reiter unter Nachweis der Klassierung Pro-
motionsplaketten gratis in der Geschäftsstelle des ZVCH bestellt werden.  
 
 
Kombinierte Prüfungen 
Die Qualifikationsprüfungen werden in die Kombinierten Prüfungen gemäss SVPS integriert. 
 
4-jährige Pferde  
Dressur:  Programm CC B1 A/B 2009 oder ähnliche Programme 
Springen:  gem. CC-Reglement Kat. B1 (max. 90 cm)  
Klassierung:  gem. CC-Reglement durch Addition der Rangpunkte. Bei Punktegleichheit ent-

scheidet das bessere Dressurresultat. 
Für klassierte 4-jährige Pferde können durch die Besitzer oder Reiter unter Nachweis der Klassie-
rung Promotionsplaketten gratis in der Geschäftsstelle des ZVCH bestellt werden.  
 
5- und 6-jährige Pferde 
Prüfungen Promotion CH Kombiniert für 5- und 6-jährige Pferde werden nicht mehr durchgeführt. 
 
Preise: Nenn- und Preisgeld gemäss CC-Reglement.  
Klassierung gemäss CC-Reglement. Für CH-Pferde muss keine separate Rangliste erstellt werden. 
Gerichtet wird nach dem CC-Reglement. 
 
Verbandsbeitrag:  
Fr. 100.- pro gestartetes CH-Pferd, jedoch maximal Fr. 1000.- pro Veranstaltung. 
 
 
 
Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH 
Der Vorstand 


